
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/24 2003/12/0070
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 97/08/0576 E 3. Oktober 2002 RS 3

Stammrechtssatz

Der Wunsch der Partei auf persönliche Gegenüberstellung mit den vernommenen Zeugen <ndet in den gesetzlichen

Bestimmungen über die Beweisaufnahme im Verwaltungsverfahren keine Stütze.

Schlagworte

Beweismittel Zeugen Beweismittel Zeugenbeweis Gegenüberstellung
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